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Werte Gemeinden,  
werte Versorger, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

in der novellierten Trinkwasserverordnung vom 20.06.2023 wurden im Abschnitt 10, §§ 45-46 TrinkwV, 
die ursprünglich in der alten Fassung der Trinkwasserverordnung im Abschnitt 5, §21 TrinkwV 
aufgeführten Pflichten zur „Regelmäßigen Informationen an die Anschlußnehmer“ überarbeitet und 
ergänzt. 
Die Nichterfüllung der entsprechenden Vorgaben ist im §72 TrinkwV als Ordnungswiederigkeit 
aufgeführt. 

 

- - - - - - - -    Anfang des zitierten Auszugs aus der TrinkwV  - - - - - - - - 

 

Abschnitt 10 
   Regelmäßige Information der Anschlussnehmer und Verbraucher 

 
§45 Regelmäßige Information der Anschlussnehmer und Verbraucher in Textform 

 
(1) Der Betreiber einer zentralen Wasserversorgungsanlage oder einer dezentralen Wasserversorgungsanlage 
hat den betroffenen Anschlussnehmern mindestens jährlich geeignetes und leicht verständliches 
Informationsmaterial über die Beschaffenheit des Trinkwassers in Textform zu übermitteln. Die Anschlussnehmer 
sind verpflichtet, das Informationsmaterial unverzüglich an betroffene Verbraucher, die durch ihn mit Trinkwasser 
versorgt werden, in Textform weiterzugeben. 
 
(2) Der Betreiber einer mobilen Wasserversorgungsanlage oder einer zeitweiligen Wasserversorgungsanlage mit 
jeweils eigener Wassergewinnung oder Wasseraufbereitung hat den betroffenen Verbrauchern, sofern die 
Wasserversorgungsanlage im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit betrieben wird, mindestens 
jährlich geeignetes Informationsmaterial über die Beschaffenheit des Trinkwassers in Textform bereitzustellen. 
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(3) Das Informationsmaterial nach den Absätzen 1 und 2 ist geeignet, wenn es auf der Grundlage von 
Ergebnissen von Untersuchungen des Trinkwassers auf mikrobiologische und chemische Parameter und 
Indikatorparameter nach § 28 oder § 29, auf radioaktive Stoffe nach § 32 und, soweit vorhanden, auf der 
Grundlage von Ergebnissen der Untersuchungen des Trinkwassers im Rahmen der Überwachung nach den §§ 
54, 55 und 57 sowie von Ergebnissen aktueller Untersuchungen des Trinkwassers auf Anordnung der 
zuständigen Behörde nach § 61 erstellt wurde. Die Untersuchungsergebnisse dürfen zum Zeitpunkt der 
Übermittlung nach Absatz 1 oder der Bereitstellung nach Absatz 2 jeweils nicht älter als ein Jahr sein, es sei 
denn, dass die jüngste Untersuchung des zu untersuchenden Parameters zum Zeitpunkt der Übermittlung nach 
Absatz 1 oder der Bereitstellung nach Absatz 2 zulässigerweise länger als ein Jahr zurückliegt. Zu dem 
geeigneten Informationsmaterial gehören 
 
1. Angaben über die Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren, die bei der Aufbereitung im Wasserwerk 

und während der Verteilung des Trinkwassers bis zur Entnahme des Trinkwassers eingesetzt und 
angewendet werden, unbeschadet der Pflicht zur unverzüglichen Bekanntgabe nach § 26 Absatz 1, und 

2. Ergebnisse der Untersuchungen des Trinkwassers auf den Parameter Legionella spec. nach § 31 Absatz 1, 
sofern entsprechende Untersuchungen durchgeführt wurden. 

Der Betreiber der jeweiligen Wasserversorgungsanlage hat den betroffenen Anschlussnehmern und den 
Verbrauchern auf Verlangen Einzelergebnisse der Trinkwasseruntersuchungen zugänglich zu machen, auch 
wenn diese bereits Informationsmaterial nach Absatz 1 oder Absatz 2 oder Zugang zu Daten nach § 46 Absatz 4 
erhalten haben. 
 
(4) Der Betreiber einer zentralen Wasserversorgungsanlage informiert die betroffenen Anschlussnehmer 
zusätzlich mindestens jährlich über 
 
1. die Gebühren und den Preis des gelieferten Trinkwassers pro Liter und Kubikmeter, 
2. die abgenommene Wassermenge für das Kalenderjahr oder den Abrechnungszeitraum sowie bei technischer 

Machbarkeit über die Entwicklung der jährlichen Wasserabnahme im Vergleich mindestens zum letzten 
Abrechnungszeitraum, 

3. die von vergleichbaren Haushalten durchschnittlich jährlich abgenommene Wassermenge, 
4. die Adresse der Internetseite mit den Informationen nach § 46 und 
5. die Pflicht zum Entfernen oder Stilllegen von bestimmten Trinkwasserleitungen oder Teilstücken nach § 17 

Absatz 1 und darüber, in welchen Fällen es angebracht ist, eine Wasserversorgungsanlage auf das 
Vorhandensein von Trinkwasserleitungen oder Teilstücken von Trinkwasserleitungen aus dem Werkstoff Blei 
zu untersuchen. 
 

Eine Informationspflicht nach Satz 1 Nummer 2 und 3 besteht nicht, wenn die jeweiligen Informationen für den 
Betreiber nicht verfügbar sind. Die Anschlussnehmer sind zur Weitergabe der Informationen an die betroffenen 
Verbraucher in entsprechender Anwendung von Absatz 1 Satz 2 verpflichtet. Satz 1 Nummer 5 ist bis zum 31. 
Dezember 2026 anzuwenden. 

 

§ 46 Regelmäßige internetbasierte Information der Verbraucher 

 
(1) Der Betreiber einer zentralen Wasserversorgungsanlage informiert die Verbraucher über eine Internetseite in 
benutzerfreundlicher und verbrauchergerechter Weise über 
 
1. Name und Anschrift des Betreibers der Wasserversorgungsanlage, das Wasserversorgungsgebiet, die 

ungefähre Anzahl der versorgten Personen, das Wassergewinnungsverfahren und über die angewendeten 
Verfahren der Wasseraufbereitung einschließlich der eingesetzten Aufbereitungsstoffe und der 
angewendeten Desinfektionsverfahren, 

2. die jeweils aktuellen und repräsentativen Untersuchungsergebnisse und die jeweilige 
Untersuchungshäufigkeit für die mikrobiologischen Parameter, chemischen Parameter und 
Indikatorparameter nach dem Untersuchungsplan sowie nach § 32 für radioaktive Stoffe zusammen mit dem 
jeweiligen Grenzwert oder Parameterwert; die Untersuchungsergebnisse dürfen zum Zeitpunkt der 
Bereitstellung auf der Internetseite jeweils nicht älter als ein Jahr sein, es sei denn, dass die jüngste 
Untersuchung des zu untersuchenden Parameters zum Zeitpunkt der Bereitstellung zulässigerweise länger 
als ein Jahr zurückliegt, 
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3. die Wasserhärte nach § 9 des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes sowie den Calcium-, Magnesium- und 

Kaliumgehalt, wobei diese Gehalte in den Einheiten Millimol pro Liter und Milligramm pro Liter auszuweisen 
sind, 

4. die Untersuchungsergebnisse weiterer Parameter des Trinkwassers, die für die Auswahl von Materialien und 
Werkstoffen im Kontakt mit Trinkwasser nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik notwendig 
sind, 

5. Gesundheits- und Gebrauchshinweise im Hinblick auf das Trinkwasser, wenn das Gesundheitsamt oder die 
zuständige Behörde den Betreiber nach § 62 Absatz 4 darüber unterrichtet hat, dass eine Schädigung der 
menschlichen Gesundheit zu besorgen ist oder dass ein Risiko für die menschliche Gesundheit besteht, 

6. die Information nach § 35 Absatz 3 Satz 2 Nummer 7 über das Risikomanagement der 
Wasserversorgungsanlage, 
 

 Empfehlungen zur Verringerung der Menge des verbrauchten Trinkwassers und zum sonstigen 
verantwortungsvollen Umgang mit Wasser entsprechend den Gegebenheiten an dem Ort, an dem das 
Trinkwasser bereitgestellt oder abgegeben wird, und 

 zur Vermeidung einer Schädigung der menschlichen Gesundheit durch stagnierendes Trinkwasser. 
  

(2) Der Betreiber einer oder mehrerer Wasserversorgungsanlagen, die einzeln oder in der Summe mindestens 10 
000 Kubikmeter Trinkwasser pro Tag bereitstellen oder an mindestens 50 000 Personen Trinkwasser abgeben, 
informiert die Verbraucher über das Internet jährlich aktualisierend in benutzerfreundlicher und 
verbrauchergerechter Weise über 
 
1. die Effizienz und Wasserverlustzahlen der Wasserversorgungsanlage oder der Wasserversorgungsanlagen 

nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, 
2. die Eigentumsstruktur des Wasserversorgungsunternehmens, 
3. die Zusammensetzung der Gebühren oder der Preise pro Kubikmeter Trinkwasser unter Angabe der fixen 

und variablen Kosten sowie über Kosten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Trinkwasser im 
öffentlichen Raum nach § 50 Absatz 1 Satz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes, sofern diese Bereitstellung 
dem Betreiber obliegt und diese Kosten Bestandteil der Entgeltkalkulation sind, und 

4. Verbraucherbeschwerden in Bezug auf Pflichten des Betreibers nach dieser Verordnung, soweit dem 
Betreiber die Informationen als Zusammenfassungen oder Statistiken vorliegen. 

 
(3) Auf begründetes Verlangen hat der Betreiber einem Verbraucher die Informationen nach den Absätzen 1 und 
2 auf anderem Wege als über das Internet kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 
 

(4) Der Betreiber einer zentralen Wasserversorgungsanlage hat einem Verbraucher auf Antrag den Zugang zu 
vorhandenen Daten nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 bis zu zehn Jahre zurückreichend zu ermöglichen, gerechnet 
ab dem Datum ihrer Veröffentlichung, frühestens jedoch für den Zeitraum, der mit dem 24. Juni 2023 beginnt. 

- - - - - - - -     Zitat Ende    - - - - - - - -    

 

 

Hierdurch sollen die Anschlussnehmer und betroffenen Verbraucher transparent und regelmäßig über 
die Trinkwasserbeschaffenheit und über die eingesetzten Aufbereitungsstoffe und Desinfektions-
verfahren informiert werden.Wir bitten zu prüfen, ob die Vorgaben zur Information der Verbraucher und 
Anschlussnehmer nach der geltenden Trinkwasserverordnung eingehalten werden und ggf. die 
Zugänglichkeit der entsprechenden Daten für die Öffentlichkeit anzupassen. 
 
  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Gesundheitsamt 
 

 

 

 


